
AR82.10-P-1201B Glühlampen Leuchteinheit aus-, einbauen 6.4.95

TYP 208, 
210 bis 31.5.99 mit CODE (612) Leuchteinheit Xenon-Scheinwerfer

Typ 208

1 Gehäusedeckel
14 Schrauben
15 Mutter
16 Xenon-Lampe D2R
E1n2 Zündgerät Xenon-Scheinwerfer
E2n2 Zündgerät Xenon-Scheinwerfer

P82.10-0752-06

Typ 210

1 Gehäusedeckel
15 Mutter
16 Xenon-Lampe D2R
E1n2 Zündgerät Xenon-Scheinwerfer
E2n2 Zündgerät Xenon-Scheinwerfer

P82.10-0313-06

 Aus-, Einbauen

 Lebensgefahr beim Berühren Hochspannungsführende Teile nicht AS15.10-Z-0001-01A Gefahr!
hochspannungsführender Teile berühren. Personen die Träger elektronischer 

Implantate sind (z.B. Herzschrittmacher) 
dürfen keine Arbeiten an der Zündanlage 
durchführen.
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 Lebensgefahr durch Hochspannung an Hochspannungsführende Teile nicht AS82.10-Z-0001-01A Gefahr!
Xenon-Scheinwerfern berühren. Personen, die Träger 
Explosionsgefahr/Brandgefahr durch leicht elektronischer Implantate (z. B. 
entzündliche Stoffe im Bereich von Herzschrittmacher) sind, dürfen an Xenon-
beschädigten Xenon-Lampen Scheinwerfern keine Arbeiten durchführen. 
Verletzungsgefahr durch UV-Licht, heiße Komplette Beleuchtungsanlage ausschalten. 
Bauteile an Xenon-Scheinwerfern und Isolierende Sicherheitsschuhe, Schutzbrille 
Glassplitter beim Bersten von Xenon-Lampen und Schutzhandschuhe tragen. Leicht 
Vergiftungsgefahr durch Einatmen von entzündliche Stoffe aus dem 
Quecksilberdämpfen und beim Verschlucken/ Gefahrenbereich entfernen. Für 
Hautkontakt von giftigen Salzen und ausreichende Belüftung des Arbeitsbereiches 
Quecksilberverbindungen sorgen.

1 Leuchteinheit ausbauen Typ 208 AR82.10-P-4730EE
Typ 210 AR82.10-P-4730EB

2.1 Schrauben (14) herausdrehen und Typ 208
Gehäusedeckel (1) abnehmen

2.2 Gehäusedeckel (1) ausklipsen Typ 210

3 Muttern (15) ausdrehen und Zündgerät 
(E1n2, E2n2) abnehmen

4 Xenon-Lampe D2R (16) vorsichtig 
herausnehmen

5 Einbau in umgekehrter Reihenfolge
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